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., Erbarm’s Goit die Buure,
winn di Bernheim chunnt I

Der Nachdruck dieses Artikels ist auch auszugsweise nur
mit ausdriicklicher Genehmigung der Redaktion erlaubt.

Ein Tatsachenbericht

Illustration von
Otto Baumberger

Kiirzlich stand in den eidgendssi-
schen Rdten wieder einmal die Verschul-
dung der Landwirtschaft an der Tages-
ordnung. Was auch fiir Massnahmen be-
schlossen werden, eines ist sicher: sie
kénnen, wie alle Gesetze in jedem Gebiet,
nur dann von Nutzen sein, wenn es ge-
lingt, thre Umgehung zu verhindern.

Der Margel

Eine Stunde oberhalb Baar, an der Fahr-
strasse nach Menzingen, steht der « Mar-
gel », ein stolzer Bauernhof mit grosser
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Der Mann, von dem der nachfol-
gende Tatsachenbericht handelt, interes-
siert uns nicht. Wir machen thm nicht
einmal den Vorwurf, der allein Schuldige
an den in diesem Bericht geschilderten
Zusammenbriichen bduerlicher Existenzen
zu sein, es haben in jedem einzelnen Fall
nach andere Ursachen mitgespielt.

Wir halten es aber im Interesse des
offentlichen Wohls fiir notwendig, auf
Machenschaften hinzuweisen, welche fur
eine ganze Bevilkerungsschicht eine ernste
Gefihrdung bedeuten.

Scheune, dreistockigem Wohnhaus und
25 Jucharten Land. Wihrend mehr als
hundert Jahren gehorte der « Margel »
der Familie Andermatter, in der er sich
vom Vater auf den Sohn vererbte.



« Immer schon, vom Grossvater her,
ist der ,,Margel* uns gewesen », klagte
die Bduerin traurig, als ich sie in ihrer
Wohnung antraf und zum zweitenmal
umsonst fragte, ob sie diesen Winter kei-
nen Stoff brauche. Trdnen rollten ihr aus
den Augen und sie jammerte: <« Wisst
Ihr es denn nicht, wir sind verlumpt, das
Heimet gehort nicht mehr uns. Alles hat
er uns genommen, der Bernheim, selber
hat er die Liegenschaft ersteigert, und
jetzt sind wir verlumpt, total verlumpt.
0O, wenn das unser Vater im Grabe
wiisste! »

Ich kenne das Leben des Bauern,
dem sein Heimet versteigert worden ist.
es ist traurig genug. Die Familie fallt
auseinander, denn jeder glaubt, dem an-
dern die Schuld am Ungliick geben zu
miissen. Vater und erwachsene Sohne
gehen auf die Arbeitsuche, ziehen von
Bauernhof zu Bauernhof, um als Knecht
oder Melker unterzukommen. Noch trau-
riger aber ist das Los der Biduerin, die in
irgendeiner Dachkammer eines Bauern-
hofes unterkommt. Weil sie immer allein
ist, griibelt sie dem verlorenen Heim-
wesen nach und lebt von der IHoffnung,
dass ihre Familie doch wieder zusammen-
kommt und ein neues Heimwesen, wenn
auch nur gepachtet, ibernehmen konnte.

Schon lange musste ich viel iiber
Bernheim und seine Taten hdéren, waren
doch in einem einzigen Dorf fiinf Bauern
durch einen Kuhhandel mit Bernheim so
schwer belastet, dass es nicht mehr gehen
konnte.

Viehkdnige

Die Firma lautet: Moritz Bernheim, Vieh-
handlung, Luzern. Eigentlich sollte es
heissen: Moritz Bernheim und Sohn
Louis, denn der kleine Louisli ist mit den
Jahren zu einem grossen dreissigjahrigen
Louis geworden und steht punkto Ge-
schéftstiichtigkeit seinem Vater Moritz in
keiner Weise nach. Beide sind im Lande
im gleichen Masse bekannt, In der Ost-
schweiz, im Biindner- und Appenzeller-

land gelten die Bernheims als Viehhdnd-
ler von imposantem Iformat. Sie sind
dort Einkdufer. Man nennt sie sogar die
Viehkonige, und es heisst, dass kein Vieh-
markt im Biindnerland in richtigen
Schwung komme, wenn nicht einer der
Bernheims auf dem Markt erscheine und
ihm durch seine Preishietung das Ge-
priage gebe.

Nicht so beliebt sind die Viehkonige
in der Zentralschweiz und im Aargau, wo
Bernheim sen. schon seit etwa 50 Jahren
amtet. Ich muss allerdings sagen, dass es
auch Bauern gibt, die sagen, sie seien mit
Bernheim gut gefahren. Is sind die
Bauern, welche zu wirtschalten verstehen,
ihre Kadufe bar bezahlen und sich auch
von dem routiniertesten Viehhiandler
nicht dber die Ohren hauen lassen. Der
Umstand, dass sie comptant kaufen kon-
nen, erlaubt es ihnen, von ecinem Ge-
schiaft mit Bernheim abzusehen, wenn es
ithnen nicht konveniert. Um so schlimmer
sind die vielen kleinen Bauern daran, die
sich mit Bernheim in ein Kreditgeschaft
einlassen. Es sind fast immer iiberschul-
dete Bauern, die ohnehin schwer zu
kampfen haben und schon auf den dusser-
sten Asten sitzen.

Es gibt Leute, die sich noch gut da-
ran erinnern, dass, als Bernheim im Jahre
1922 von Bremgarten nach Luzern tiber-
siedelte, alte Bauern warnend den Finger
erhoben und sagten: « Erbarm’s Gott die
Luzerner Buure, winn de Bernheim
chunnt!» Seitdem sind im Kanton Luzern
Hunderte von Bauern notleidend gewor-
den, die im Schuldverhiltnis zu Bernheim
standen und ihre Zinsen- und Abzah-
lungsverpflichtungen nicht mehr tragen
konnten.

Im Jahre 1932 brachte der « Bote
der Urschweiz», eine Innerschweizer Zei-
tung, unter dem Titel



»aotengriberarbeit am Bauernjtand*

eine Schilderung eines Kuhhandels mit
Bernheim, wie er fiir diesen IHandler
typisch ist. Er hatte einer Bauerin acht
Kiihe zum iibersetzten Preis von 12,000
Franken gegen Schuldschein, verzinslich
zu 6 Prozent und rickzahlbar in Raten,
verkauft, und fir diesen Betrag bei
einer aargauischen Bank die Viehver-
pfandung angemeldet. Die Verpfindung
bezog sich aber nicht etwa nur auf die
wirklich gelieferten Kiihe, sondern die
Béduerin musste noch ihren bisherigen
Viehstand, namlich fiinf Stiick des Rind-
viehgeschlechts und ein Pferd in Pfand
geben. Die gelieferten acht Stiick wurden
anldsslich der Viehverpfandung vom Vieh-
inspektor fiir 6100 Franken eingeschitzt.
Natiirlich kam die Béduerin in Konkurs.
Ob diesem Zeitungsartikel war Seine Ma-
jestdt, der Viehkdnig, furchtbar beleidigt.
Sofort beorderte er einen Advokaten,
beim Bezirksgericht Schwyz gebiihrend
Klage zu erheben. Doch es gibt noch
Richter in der Innerschweiz. Die Klage
des Viehkonigs wurde vom Bezirksgerichi
und vom Obergericht Schwyz abgewie-
sen, mit der Begriindung, « dass das Ge-
schiftsgebaren Moritz Bernheims fiiglich
als Totengriberarbeit am Bauernstand
bezeichnet werden kann ». Besonders
wurde betont, dass es eine moralisch
nicht einwandfreie Handlung von einem
Viehhédndler sei, zur Sicherung des Kauf-
preises fiir Vieh, mehr Vieh in Pfand zu
nehmen als verkauft wurde.

Die Methode, Vieh gegen Verpfin-
dung der doppelten Anzahl Vieh zu ver-
kaufen, hatte sich fiir Bernheim offenbar
bewihrt, denn gerade in jener Zeit hat-
ten die Viehinspektoren mit Eintragun-
gen solcher Viehverpfandungen zugun-
sten von Bernheims Banken alle Hinde
voll zu tun.

Es war die Zeit, als die Landwirt-
schaft unter einer Krise litt und weil die

Viehpreise stark gesunken waren, auch
Bernheim nervis wurde, denn es standen
ihm grosse Verluste bevor.

Darauf wird es auch zuriickzufiihren
sein, dass in den nachsten Jahren sich die
TFille, wo Bauern einsehen mussten, dass
sie nicht mehr weiter wirtschaften konn-
ten und bei einer Amtsstelle um Nach-
laBstundung nachsuchten, gerade im Kan-
ton Luzern ungeheuer mehrten. Is gibl
Gemeinden in den Kantonen Luzern und
Aargau, in denen in jenen Jahren fiir
viele, viele Tausend Franken Zahlungs-
befehle wegen Viehschulden {iir Bern-
heim ausgefertigt wurden. Im Luzerni-
schen sind heute mnoch mehr als 500
Bauernhofe notleidend, wovon 200 gegen-
iiber Bernheim im Schuldverhidltnis ste-
hen und bei denen oft die Durchfiihrung
der Sanierung des bduerlichen Heimwe-
sens in FKrage steht, weil Bernheim, bzw.
seine Bank, den ganzen Viehstand mit
Beschlag belegt hat.

Wie der Handel zustande kommt

Bernheims Guthaben bei den Bauern
konnte diese Hohe nur durch Verkaufs-
methoden erreichen, die sonst im Vieh-
handel nicht {blich sind. Er unterhilt
in den Bezirken, die er fiir seinen Kuh-
handel bearbeitet, « Dolmetscher ». Oft
ist es ein Wirt, der dank seines Be-
triebes mit allen Bauern in Kontakt ist,
in Bremgarten ist es ein Verwandter, mei-
stens sind es Kunden, die auch bel ihm
auf Kredit gekauft haben und denen es
schwer fdllt, zu bezahlen. Um ein Ent-
gegenkommen von Bernheim zu erwir-
ken, sind sie bereit, andere Kunden in der
Umgebung ausfindig zu machen. Sie
melden dann Bernheim, dass da und
dort ein Stall sei, wo vielleicht noch
mehr Vieh hineingehdre.

Eine solche Adresse ist fiir Bern-
heim Goldes wert. Wozu gibt es Informa-

tionsbureaux, die in der Lage sind, tiber
jeden bauerlichen Betrieb sofort Auf-



schluss zu geben? Bernheim bedient sich
ihrer im ausgiebigsten Masse.

Nicht etwa um zu fragen, ob dem
Bauern ein solcher Kreditkauf iiberhaupt
noch etwas niitzen kann. Nein, die Frage,
die sich Bernheim stelll, heisst:

« Hat der Bauer noch freie Aktiven,
die zugunsten eines Kuhhandels, an dem
ein paar saftige Hunderter verdient wer-
den kénnen, mobilisiert werden konnen?
Ist der Viehstand noch frei? Ertragt die
Liegenschaft am Ende noch eine vierte
Hypothek? »

In wenigen Tagen riickt dann Bern-
heim senior oder Bernheim junior mit
seiner Luxuslimousine an, fahrt bei dem
Bauern vor und fragt ihn, ob er kein
Vieh brauche.

Der Bauer kann lang sagen:

« Danke, wir brauchen kein Vieh »,
oder « Wir haben kein Geld, um Vieh zu
kaufen. »

Bernheim ist sofort mit einem tref-
fenden Gegenargument bereit:

« Kein Geld? Ja, das ist ja immer
der alte Jammer, am Geld da hingt die
Welt. Aber wisst IThr, was Geld ist? Milch
ist Geld, oder etwa nicht? Thr miisst nur
mehr Milch haben, und das bringt Euch
bares Geld. Kein Interesse fiir eine prich-
tige, gealpte Milchkuh? Thr braucht sie
ja nicht zu bezahlen, das wisst Ihr ja, ich
gebe Euch Kredit, einen ganzen Stall voll.
Ihr miisst nur einen Schein geben. »

Und dann beginnt Bernheim dem
Bauern die Rendite einer Xuh vorzurech-
nen:

« Lueget, so eine Kuh gibt Euch bis
zwanzig Liter Milch im Tag, wenn sie
gekalbert hat, das macht vier Iriankli im
Tag,in drei Monaten vierhundert Frankli.
Mir miisst Ihr ja jetzt nichts bezahlen.
Ihr schickt mir 200 Franken in einem
Vierteljahr und wieder in einem Viertel-
jahr noch einmal 200 I'ranken. Das ist
ja nicht zuviel bei Einnahmen von 400
Franken im Monat, und ich plage Euch
nicht, der Bernheim hat noch keinen
Menschen auf der Erde geplagt. »

Man muss die Bauern kennen und
wissen, dass es keinen einzigen gibt, der

nicht gern ein, zwei oder drei Kuhli
mehr in seinem Stall sehen wiirde. Wenn
der Bauer durch solch ziindendes Gerede
etwas gefligiger wird, schlagt ihm Bern-
heim vor, gleich mit zu einer Vergnii-
gungsreise nach Luzern zu kommen. Kine
Uberlandfahrt in der gepolsterten Limou-
sine Bernheims in die Fremdenstadt Lu-
zern ist fiir einen Landwirt keine alltdg-
liche Sache. Das Biduerlein wird in den
Stromlinienwagen geschoppt wund per
Tempo geht es Luzern zu, in Bernheims
Stallungen.

Und was sich jetzt vor Bernheims
Stall abspielt, das ist Suggestion in Rein-
kultur. Da stehen die schonsten Kuhli,
vielleicht vierzig Stiick, eines prichtiger
als das andere. Daheim hat der Bauer
zwel oder drei, hiéchstens vier Stiick. Kr
kommt aus dem Staunen nicht heraus
iiber die Pracht des Viehs, und jetzt
wird Stiick fiir Stiick vor seinen Augen
vorbeigefiihrt, Bernheim preist in passen-
den Worten dessen hervorragende Eigen-
schaften. FEr stellt sich auf die andere
Seite der Kuh, die er dem Bauer zu ver-
kaufen gedenkt und ruft ihm zu:

« Seht einmal, so eine Kuh mit
einem solchen breiten, geraden Riicken.
das seht Ihr nie mehr, da konnt Ihr weit
gehen. Unter Briidern ist sie 1700 Fran-
ken wert, ich rechne sie fiir Euch 1600
Franken. »

Zuerst staunt der Bauer iiber die
Preise. Wenn er sich recht besinnt, so
sind solche Stiicke auf dem letzten Vieh-
markt fiir 3—500 Franken billiger ver-
kauft worden. Es scheint ihm tatsichlich,
dass er noch nie so teures Vieh gesehen
hat. Eigentlich wire er am liebsten wie-
der daheim in seinem warmen Stall bei
seinem vertrauten Viehstand. Er ist er-
schrocken.

Aber Bernheim hilft ihm aus seinem
Zwiespalt heraus. Er tritt jetzt nahe auf
ihn zu, ganz nahe. Und da stehen zwei
Miénner, ein grosser und ein kleiner,
Bernheim im Wichs, in dunklem Kleid
mit glinzenden Schuhen und einem schnee-
weissen Pochettli, vor ihm der einfache
Bauer. Es spricht jetzt nur noch einer,
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der Bernheim, das Bauerlein ist stumm
geworden und erlaubt sich nur noch ja
ZUu gaxen.

Man kennt die erwdrmende und oft
damonische Wirkung eines Tropfens gu-
ten Weines. In der Stube, in der die
Schuldscheine und auch andere vorberei-
tete Dokumente bereitliegen, werden dem
Schuldenbauer vom Meisterknecht ein
paar Glas vom Hauswein angeboten.
Dann sind die Scheine rasch unterschrie-
ben, und der Bauer ist froh, wenn er
wieder in den Polstern der Limousine
sitzt, um den Weg zu seinem trauten
Heim anzutreten. HKrst zu IHause, wenn
er sich vergegenwirtigt und zu rechnen
beginnt, was er jetzt alles gekauft und

unterschrieben hat, wird ihm himmel-
angst.
Aber schon in wenigen Tagen

kommt der Viehtransport am Bahnhof
an, und das bringt Leben in das Gehoft.
Frau und Kinder des Bauern erwarten
mit Freude die Ankunft der gekauften
Kuhli, und in fréhlichem Aufzug wer-
den sie den Berg hinauf in ihren neuen
Stall getrieben. Nur einem ist es nicht
ganz wohl dabei, dem Bauern. Das Ge-
wissen plagt ihn, er rechnet und rechnet,
ob er am Ende nicht doch etwas Dum-
mes gemacht hat.

Wie der Handel ausgeht

Dann kommen die ersten Uberraschun-
gen: Briefe von der Bank, die dem Bauer
endlich ein klares Bild dariiber vermit-
teln, wozu er sich anlasslich seiner Ver-
gniigungsreise nach Luzern in Bernheims
Stall eigentlich verpflichtet hat.

Was er unterschrieben hatte, lautete:

Sduldanerfennung
Untergeichneter . . . .
befenut hiermi

dem Mori Vernheim, BViehhdnbdler in Lugern,
Gempadjeritrage 5, {dhuldig gemworden zu fein
die Gumme von Fr. 3400.— (jchreibe) dreitau=
jentdpierhundert Franten

fitr ihm abgefaufte Ware alsg 2 Riibe
mit dem Berjprechen, bdiefe Schuld von DHeute
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an 3u 6 %, bei drei Monaten Verjpdtung zu
614 %, und gwar Fr. 400.— am 15. Septem=
ber 1931, Rejtany in fedhsmonatlichen Jahlun-
gen abzuzahlen.

Wenn bdiefe Termine nidht pitnttlidh) ein-
gehalten werden, jo fteht dem Glaubiger bas
Jlecht 3u, die gange Forderung ohne vorherige
findigung eingufordern.

Lugern, den 24, Juli 1931.
Der Schuldmer :

Das Heimtiickische an diesem Schrift-
stiick ist die Verfallklausel: « Wenn die
Termine nicht piinktlich eingehalten
werden, verfallt sofort die ganze Forde-
rung ohne vorherige Kiindigung. »

« Iat Bernheim nicht gesagt: Das
Schriftliche ist nur unter wuns, wenn
etwas nicht richtig ist, so bin ich immer
wieder da, ich plage luch nicht », tiber-
legt sich der Bauer.

Aber bald wird er eines andern be-
lehrt. Bernheim hat diese Schuldanerken-
nung kaltbliitig an eine Bank abgetreten
und schon kommt als Uberraschung ein
Brief von einer Bank zugeschneit. Er
lautet:

Name einer Vant
& ... bden .

’

Herrn

Wir benadhrichtigen Sie bhiermit, daf die
Firma

Herrn Moris Bernheim, BViehhandlung, Lugzern

ung die untenjtehend gemannte Forderung auf
Jbhnen al3 ausbezahltes Eigentum abgetreten
bat und erjuchen wir um piinftlide Zabhlung
auj Verfall.

BWir madyen Sie davauf aufmertjam, daf
©te nunmehr Jabhlungen, diefe Forderung be-
treffend, rechtSgiiltig nur mehr an uns bdiveft
madjen fonnen.

Hodadtungsvoll !
Gorderungen :

or. 3400.— lout ©duldjdein vom 24, Juli
1931, zablbar in fedysmonatlichen Raten,
erftmal3 den 15, Geptember a. c., mit fe
Fr. 400.—, Jindfup 6 9% p. a.

Dem Bauer stehen die Haare zu
Berge, er studiert und rechnet.



Und bei vielen Bauern kommt es
noch viel drger. Kines Tages in aller
Herrgottsfrithe kommen zwei Mainner
aus dem Dorfe in den Stall, die Vieh-
inspektoren.

« Ihr habt da euer Vieh zur Vieh-
pfandverschreibung angemeldet », sagl
einer der Beamten. Auch die Biduerin
springt herbei und ldsst vor Schreck den
Milcheimer fallen, als sie vernimmt, dass
das ganze Vieh an eine Bank verschrie-
ben werden soll. Entsetzt und verzweifelt
schaut sie den Bauern an. Aber der sagt
kein Wort. Er weiss, es gibt kein Entrin-
nen. Auf dem Anmeldeschein steht seine
eigenhiandige Unterschrift. Das ganze
Vieh im Stall, nicht nur das neugekaufte,
alles, alles ist jetzt an irgendeine Bank
im Aargau verpfandet, zu der weder der
Bauer noch die Bauerin die geringste Be-
ziehung haben.

Bernheim hatte dem Bauer verspro-
chen, er werde nicht geplagt, er habe
Zeit, viele Jahre, wenn es sein miisse,
seine Schuld zu bezahlen. Jetzt steht er
da mit gepfindetem Viehstand, er darf
kein Stiick aus der Gemeinde {iihren,
ohne vorher Bernheim oder die Bank, die
er nicht kennt, um Erlaubnis gefragt zu
haben.

Wer in der Landwirtschaft auf-
gewachsen ist, weiss, was es fiir einen
Bauer heisst, wenn er nicht frei iiber
sein Vieh verfiigen kann. Da ist eine
Kuh, die fingt an zu husten, oder sie
schafft sonst nicht mehr gut mit der
Milch, da rechnet sich der Bauer sofort
aus: Jelzt ist der Moment, sie auf den
Viehmarkt zu bringen, in einigen Wo-
chen ist sie vielleicht nicht mehr soviel
wert. Oder es kommt der Ziunstag, der
Steuertag. Auch da muss der Bauer seine
Ellbogenfreiheit haben und sich sagen
konnen: « Auf Martini verkaufe ich die
Vreni. » Aber wenn alles verschrieben
ist, so ist er wie in Ketten, er muss zuerst
der Bank oder dem Bernheim schreiben.
Man weiss, wie gern der Bauer schreibt
— so werden wichtige Handlungen hin-
ausgeschoben und diese Einstellung wirkt
sich auf den ganzen biduerlichen Haus-

halt aus. Der Bauer wird gleichgiiltig,
das Schaffen mit dem Viehstand ist nicht
mehr rationell, er verliert da 100 Fran-
ken, dort 500 Kranken, weil er nicht zur
rechten Zeit ein Stick Vieh ersetzt, und
so rutscht er immer weiter hinunter. Ich
kenne wenig Bauern, die, wenn sie ein-
mal so weit am Boden waren, dass sie ihr
Vieh verpfanden mussten, tiberhaupt wie-
der hochgekommen sind.

Biirgen und Hypotheken

Viele Zusammenbriiche von Bauernhéfen
haben sich ungefdhr auf diese Weise ab-
gespielt, viele mit der Abweichung, dass
sich Bernheim oft auch statt durch Vieh-
pfandverschreibung durch zwei bis drei
gute Biirgen sichern liess.

In den Bergen am Fusse des Etzel
hat ein Bauer ein Heimet gekauft mit zu
wenig Vieh. Er sollte noch Vieh dazu-
kaufen. Zwel andere DBauern, die ihm
beim Kauf dieser Liegenschaft Biirge ge-
standen, waren bereit, auch fiir den Kauf
dieses Viehs Biirge zu stehen. Der Bauer
geriet aber in die Hinde von Bernheim,
und zwar auf Empfehlung des einen die-
ser Biirgen, der bereits bei Bernheim ver-
schuldet war wund nicht mehr =zahlen
konnte. Bernheim wollte diesem Bauer
zuwarten, wenn er ihm noch mehr Vieh
abkaufe. Das wollte er nicht, aber er gab
ihm dafiir seinen Nachbar an, {ir den er
ohnehin verbiirgt war. Nach langem Hin
und Her wurden bei Bernheim zwolf
Stiick Vieh zum Preise von zirka 15,000
Franken gekauft. Fiir diese Schuld haf-
tete der Bauer selbst, die zwei andern
Bauern und der Vater als Ersatzbiirge.
DieForderung wandertesofortan eine Bank.

Das Vieh war natiirlich teuer, und
noch teurer war der Zins, der fiir das ge-
schuldete Kapital bezahlt werden musste.
Der Bauer konnte nicht bezahlen, weder
Zins noch Abzahlung, auch hatte er Un-
gliick mit seinem Vieh. Da er auch sonst
ganz unsicher fundiert war, brach er finan-
ziell zusammen. Dann wurden die beiden
Biirgen in Anspruch genommen. Sie be-
kamen sogleich von der Bank die Mah-
nung und die Aufforderung, das Kapital

"



sofort zu bezahlen. Das konnlen sie nicht,
es blieb ihnen mnichts anderes, als sich
zahlungsunfdhig zu erklaren und bei der
Bauernhilfskasse das Gesuch um eine
Stundung zu stellen.

So war mit einem einzigen Kuh-
handel von Bernheim das Schicksal von
drei Bauernhofen gefdhrdet.

Eine in den letzten Jahren belieb-

Moritz Bernheim
Viehhandlung

LUZERN

Sermpachersirasse 5

Stallungen:
Moosmatie b. Moosmattschulhaus

Telephon Nr. 26.78
g =)

tere Methode von Bernheim ist es, dass
er sich fiir grossere Viehlieferungen auf
die Liegenschaflt des Bauern noch eine
Schwanzhypothek verschreiben lésst.

Es sind abgewogene und in ihrer
Art bezeichnende Worte, mit welchen
Bernheim seine Kunden zur Errichtung

der Grundlast aufmuntert. IFin solcher
Brief lautet:
LUZERN, den 9. Bov, 2 . 193]

Ersuche Sie hifl. den Brief per Fr. 4000 suf Jhre Liegenschaft er-

richten zu lassen, und werden wir dann auf eine oder andere Art ectwas

mechen.

Das Ende davon ist oft, dass die
Liegenschaft auf die Steigerung kommt
und von Bernheim gezogen wird. Und
dann ist es dem gerissenen Verkdufer
Bernheim ein leichtes, die Liegenschaft
nicht zu seinem Schaden abzusetzen.

Teure Kiihe

Es ist klar und auch natiirlich, dass es
unter den Bauern Tausende gibt, die
ihrer Lebtag kein Gesetzbuch gesehen,
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¥Mit Gruss:

geschweige denn gelesen haben, die von
juristischen = Begriffen, wie Zession,
Obligo, Filligkeiten und Verzugsfolgen
keinen blauen Dunst haben. Und den-
noch haben sie Jahr fiir Jahr ihr Vieh
bei Kaufleuten erworben und ihre Milch
an Milchgenossenschaften abgesetzt, da-
fiir bares Geld entgegengenommen und
nicht die geringste Schwierigkeit gehabt.
Thr Umsatz und ihr Handel war auf
Treu und Glauben eingestellt. Es sind
die gleichen, die jetzt auch dem gerisse-



nen Viehhidndler Bernheim mit ahnungs-
losem Vertrauen entgegengehen.

So ging es einem Manne, der fiir
das neugegriindete Ieimet das Vieh zu-
sammenkaufen wollte. Er kam zufdllig in
ein Restaurant, wo Bernheim junior beim
Mittagstische sass. Er wollte dort einen
Korb Kirschen abliefern. Da fragte ihn
der Wirt, ob er jetzt sein Vieh zusam-
menhabe. Bernheim spitzte die Ohren.
Eine solch gilinstige Gelegenheit, einen
Kuhhandel zu machen, liess er sich
natiirlich nicht entgehen. Schon nach
wenigen Minuten waren sich Bernheim
und das junge Béuerlein einig, zusammen
in Bernheims Limousine nach Luzern zu
fahren, um dort die schonen Kuhli aus-
zusuchen. Da der junge Bauer auf seinem
Heimet frisch anfing und von Viehprei-
sen noch wenig verstand, sagte er, dass
die Preise dann von seinem d&lteren Bru-
der festgesetzt wiirden, welcher einen
Bauernhof in der Nahe von Luzern besass.

Nach dem Grundsatz, dass man das
Fisen schmieden miisse, solange es heiss
ist, reiste Bernheim mit dem Auto sofort
zum Bruder, den er aber erst am andern
Morgen erreichte. Der Handel wurde ab-
geschlossen. Der Bruder und der Vater
des jungen Bauern verbiirgten sich als
Sachkenner nach ihrer Meinung fiir den
Preis von 3500 Franken, Bernheim aber
ging zum jungen Bauern und behauptete,
der abgemachte Preis betrage 4400 Fran-
ken. Er wurde aufgefordert, rasch zwei
Scheine zu unterzeichnen. FErst einige
Tage spiter merkte der junge Bauer, dass
er sich fiir 900 Franken zuviel ver-
pflichtet hatte.

Wenigstens behauptete das der Bauer
in einem Prozess, den er Bernheim spéter
machte, und auch sein Bruder und der
Vater waren dieser Ansicht.

Bernheim hatte einen guten Advokaten.
Er erkldrte vor Gericht: «Was vermag ich
mich dafir, dass jemand einen Akt unter-
zeichnet, ehe er ihn durchgelesen hat!»

Der Rechtsstreit wurde dann, da
der Viehhindler seine Unschuld durch
ein  Geliibde beteuerte, zu Bernheims
Gunsten entschieden. Doch wurden ihm

die Halfte der Gerichiskosten und die
eigenen Anwaltskosten auferlegt, mit der
Begriindung, dass «eine Verdachtslage
gegen Bernheim bestehe, zumal gegen
ihn wiederholt &dhnliche Anklagen er-
hoben worden seien ».

Mit der Begriindung, dass Louis
Bernheim zivilrechtlich nicht korrekt ge-
handelt habe, wurden auch in einem Be-
trugsprozess, bei welchem der Tatbestand
nicht genau nachgewiesen werden konnte,
und Bernheim deshalb freigesprochen
wurde, ihm die eigenen Anwaltskosten
auferlegt. In diesem Fall hatte Bernheim
einer Bauerin zwel Stiick Vieh verkauft,
die auch im Luzerner Stall ausgesucht
worden waren. Zu ihrer Enttduschung
soll die Kduferin dann aber statt der
ausgesuchten grossen, ein kleines « grin-
ges » Kuhli erhalten haben, und ausser-
dem soll Bernheim in die Viehpfandver-
schreibung auch noch die beiden Pferde,
die sie im Stalle hatte, aufgenommen haben.

Hintertiiren

Fin Advokat erzdhlte mir einmal, dass
in der Schweiz jdhrlich Hunderte von
neuen Verordnungen und Gesetzen und
Polizeivorschriften erlassen werden, wel-
che das Leben unter den Zeitgenossen
gerechter gestalten sollten. Ich frage
mich, was niitzen alle diese aus Buch-
staben und Paragraphen zusammengesetz-
ten Vorschriften, wenn es immer noch
ein Hintertlirchen gibt, sie zu umgehen!

Laut Art. 2 des Gesetzes liber die
Viehverpfandung vom 30. Oktober 1917
diirfen nur Geldinstitute und Genossen-
schaften, die von der Behorde dazu er-
michtigt sind, Pfandglaubiger von Vieh-
verschreibungen sein. Der Gesetzgeber
wollte damit verhindern, dass die Bauern
ihr Vieh zugunsten von Viehhindlern
verschreiben und damit den Viehhénd-
lern verfallen. Moritz Bernheim hat aber
einen Weg gefunden, der diese Vorschrift
nutzlos macht. In seiner Viehhandlung
liegen die gedruckten Formulare fiir die
Viehpfandverschreibung jeweils schon
bereit. Nur lauten sie nicht auf seinen
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Namen, sondern auf den Namen einiger
kleiner Aargauer Banken, die sich mit
solchen Geschaften befassen, und mit
denen Bernheim in stdndiger Geschifts-
verbindung steht. Viele von solchen von
Bernheim abgeschlossenen Viehpfandver-
schreibungen liegen bei diesen Banken.

Aber nicht nur beim Verkaufe ist
Bernheim ein wahrer Hexenkiinstler im
Umgang mit den Gesetzen. Is gibt noch
andere Vorschriften, die ihm ein Dorn
im Auge sind, und er findet den Aus-
weg. Schon Anno 1924 wurde Moritz
Bernheim vom Amtsgericht Sursee im
Zusammenhang mit einem Nachlassver-
fahren bestraft. Ich habe festgestellt, dass
Bernheim auch seither, wenn er, aus
purer rechnerischer Uberlegung, schliess-
lich gendtigt war, einer Sanierung eines
Bauernhofes zuzustimmen, versucht hat,
diesen Verlust, in den sich normaler- und
gerechterweise alle Glaubiger teilen miis-
sen, wieder wettzumachen.

Hat er einer Sanierung zugestimmt,
und die Nachlassquote bereils in Emp-
fang genommen, so begibt er sich schon
in den ndchsten Tagen personlich zum
Bauern, jammert ihm in allen T6nen vor,
wie er jetzt durch ihn geschiddigt worden
sei, und der arme Bauer steht schuld-
bewusst vor dem reichen Mann und ist
zu jedem Zugestindnis bereit, das den
Schaden zu mildern vermag. Bernheim
legt dem Bauern eine neue Schuldver-
schreibung fiir den Restbetrag seiner
Forderung vor, verspricht im Brustton
des Menschenfreundes, dass er ihn nicht
plagen werde. Die neue Schuldverschrei-
bung lautet auf zwei Jahre. Bernheim
zediert diese Schuldanerkennung an seine
Bank, welche ahnungslos bei Verfall den
Schuldner mahnt, und, da sie jetzt selbst
Inhaberin der Forderung ist, bei dem
geringsten Verzug den sanierten Bauern
mit Betreibung bedroht.

Im Land herum gilt Bernheim als
Milliondr. Laut einer Viehkontrolle, die
irgendwo bei den Gerichtsakten liegt,
und die von Louis Bernheim handge-
schrieben ist, setzte Bernheim in vier-
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zehn Tagen 65 Stiick Vieh um. Auf die-
sem Viehkontroll-Journal sind bei einigen
Stiicken die Einkaufs- und Verkaufspreise
angegeben. Der Bruttoverdienst pro
Rindvieh betriagt dort durchschnittlich
etwa 350 Franken. Da Bernheim danach
im Jahr mindestens 1000 Stiick Vieh um-
setzt, kann man sich ausrechnen, was er
an seinem Viehhandel verdient.

Ich zweifle nicht daran, dass die
Firma Bernheim bei dem waghalsigen
Charakter ihrer Geschdfte auch grosse
Verluste verzeichnen muss. Traurig ist
nur die Uberlegung, dass bei jedem Ver-
lust, den Bernheim trifft, auch irgendein
bduerliches Heimwesen einen schweren
Schlag erleidet, wenn es nicht {iberhaupt
daran zugrunde geht.

Daftir ist Bernheim im Privatleben
immer ein feiner Mann. Man sieht ihn
flott gekleidet, mit immer freundlichem
Léacheln. Auch alle Bauern bestitigen
das, beide Bernheims sind die Liebens-
wiirdigkeit selber. Sie vergessen nie, sich
nach dem Wohlergehen der Frau und der
vielen Kinder des Bauern zu erkundigen,
und wenn ein Bauer eine grossere Zah-
lung von ein paar hundert Franken ab-
liefert, ist Bernheim nicht derjenige, der
nicht Fiinfe grad sein ldasst und dem
Bauer gonnerisch ldchelnd fiinf oder
zehn Franken wieder zuriickgibt.

Diese Firma, die also im Jahre Mil-
lionen umzusetzen scheint, besteht nur
aus einer Stallung an der Moosmatt-
strasse. Sie hat kein eigentliches Bureau
und nicht einmal ein Postcheckkonto.
Wie ein Metzger, der nach vollbrachter
Tat sich die IHdande wischt und das
Schlachtwerkzeug auf die Seite legt,
so entledigt sich Bernheim noch am
gleichen Tage samtlicher Dokumente, die
das Schicksal seines Kunden besiegeln,
indem er alles abtretungsweise an eine
Bank schickt und sich kalt lichelnd auf
den Standpunkt stellt: « Es tut mir leid,
meine ganzen Forderungsrechte sind an
die und die Bank abgetreten. » Hatte er
nicht gesagt, er werde niemand plagen?
Das stimmt, plagen tut Bernheim nie-
mand, das besorgt ja die Bank.



Nochmals der Margel

So ist es auch moglich, dass viele
Bauern, die Tausende an Bernheims
Bank bezahlt haben, und dann doch noch
zugrunde gegangen sind, kaum ein
Schriftstiick aus Bernheims Viehhandlung
aufweisen konnen, dafiir einen ganzen
Stoss Bank-Korrespondenzen. Nur die
Biuerin vom « Margel » oberhalb Baar,
die, wie ich im Anfang dieses Artikels
erzihlte, ich vor einigen Wochen weinend
getroffen habe, konnte mir einen sieben-
zeiligen Brief von Bernheim vorzeigen.

Moritz Bernheim
Viehhandlung

LUZERN

Sempacherstrasse 5

Stallungen:
Moosmatte b. Moosmattschulhaus

Telephon Nr, 22.678
TR

LUZERN, den .

Immer hatte sie noch gehofft, dass
sie Bernheims hartes Herz erweichen
konnte, und dass der Bauernhof, den der
Viehhdndler an der Versteigerung fiir
121,500 Eranken erworben hatte, durch
irgendeine Hilfe wieder in die Hinde
ihrer Familie kommen konnte. Sie
schrieb eines Tages noch einmal einen
Brief an Bernheim und fragte ihn. wie
es moglich wire, den elterlichen Bauern-
hof von ihm wieder zu kaufen.

Die Antwort Bernheims, die an
Knappheit nicht zu wiinschen tibrig lisst,
lautete:

Z. August 7
= e . ae

, Margel

Baar,

Auf Jhr Schreiben teile Jhnen mit,

dass Jhr Sohn die Liegenschaft schon ksuflig erwerben kann, insofern

er Hilfe bekommt.

Es haben sich schon einige gute Refle- . :

ktanten gemeldet, & wird die Liegenschaft sofort verkauft.

warte Beriecht.

Aus dem Verkauf an den Sohn
wurde nichts, denn Bernheim hatte in-
zwischen das Kunststiick fertiggebracht,
diese Liegenschaft, die bei der letzten

Wann 3ie sich hieftir interessieren, er-

Achtungsvoll
PR
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amtlichen Schatzung mit Fr. 88,000 ge-
schatzt war, zu KEr. 135,000 an einen
Landwirt in Honau zu verkaufen.
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	"Erbarm's Gott die Buure, wänn dä Bernheim chunnt!" : Ein Tatsachenbericht

